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Anpassung Ortsgesetze der Eigenbetriebe aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung  
 
A Problem  
Am 25. Mai 2016 ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) ( ABl. L 119 vom  4. Mai 2016, S. 1, L 314 vom 22. November 2016, S. 72) in 
Kraft getreten. Ab dem 25. Mai 2018 gilt sie unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat mit Anwendungs-
vorrang. Einer Umsetzung in mitgliedsstaatliches Recht bedarf es grundsätzlich nicht. Die Verord-
nung EU 2016 / 679 enthält jedoch zahlreiche Öffnungsklauseln  für das mitgliedsstaatliche Recht. 
Sie enthält an diversen Stellen Regelungsoptionen und Regelungsaufträge für den nationalen Ge-
setzgeber, die Anpassung im Landesrecht erforderlich machen können. 

Aufgrund dessen werden die Ortsgesetze, die in die Zuständigkeit des Senators für Kultur liegen, 
geändert. Dies betrifft im vorliegenden Fall die Verarbeitung von Daten bei den Ei-genbetrieben 
Bremer Volkshochschule und Musikschule Bremen 

B Lösung  
Nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016 / 679 können die Mitgliedsstaaten spezifischere 
Bestimmungen zur Anpassung der Anwendungen der Vorschriften der Verordnung erlassen, in 
dem sie spezifische Anforderungen für die Verarbeitung von Daten präziser bestimmen. 

Mit dem vorliegenden Artikelgesetz (siehe Anlage) werden  

- im Ortsgesetz der Gebühren- und  Benutzungsordnung für die Bremer Volkshochschule die 
jeweiligen Regelungen zur Verarbeitung von Daten an die Datenschutz-Grundverordnung ange-
passt. Im Fall der Volkshochschule Bremen wird nur die Gebühren und Benutzungsordnung geän-
dert, die im Falle der Volkshochschule ein Ortsgesetz ist. 

- im Ortsgesetz über die Musikschule Bremen die jeweiligen Regelungen zur Verarbeitung von 
Daten an die Datenschutz-Grundverordnung angepasst. Im Fall der Musikschule Bremen wurden 
die bisherigen Regelungen, die in den jeweiligen privatrechtlichen Entgelt- bzw. Gebührenordnun-
gen geregelt waren, zur Rechtssicherheit in den jeweiligen Ortsgesetzen verankert  

Bei der Anpassung wurden die jeweiligen Bedürfnisse der Eigenbetriebe berücksichtigt, damit die-
se den Dienstbetrieb aufrechterhalten können. 

Die Betriebsausschüsse der Bremer Volkshochschule und der Musikschule Bremen haben folgen-
de Beschlüsse gefasst: 

Bremer Volkshochschule: 

Der Betriebsausschuss nimmt die, aufgrund  der EU-Verordnung (EU) 2016/679, notwendigen 
Änderungen im Ortsgesetz der Bremer Volkshochschule zur Kenntnis und bittet den Senator für 
Kultur das Verfahren zur Änderung des Ortsgesetzes der Bremer Volkshochschule einzuleiten. 



Musikschule Bremen: 

Der Betriebsausschuss nimmt die, aufgrund  der EU-Verordnung (EU) 2016/679, notwendigen 
Änderungen im Ortsgesetz der Musikschule Bremen zur Kenntnis und bittet den Senator für Kultur 
das Verfahren zur Änderung des Ortsgesetzes der Musikschule Bremen einzuleiten. 

 

C Finanzielle Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Keine finanziellen Auswirkungen. 

Fragen zur Geschlechtergerechtigkeit sind nicht betroffen. 

 

D Beschlussvorschlag  

Die Deputation für Kultur nimmt die, aufgrund  der EU-Verordnung (EU) 2016/679, notwendigen 
Änderungen im Ortsgesetz der Bremer Volkshochschule und im Ortsgesetz der Musikschule Bre-
men zur Kenntnis. 

Die Deputation für Kultur bittet den Senator für Kultur, diesen Entwurf zu Änderungen im Ortsge-
setz der Bremer Volkshochschule und im Ortsgesetz der Musikschule Bremen zur Grundlage ei-
nes Gesetzgebungsverfahrens zu machen und dieses einzuleiten. 


















	Vorlage 134 - Anpassung Ortsgesetze der Eigenbetriebe aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung
	C Finanzielle Auswirkungen, Gender-Prüfung
	D Beschlussvorschlag

	Entwurf Artikelgesetz

